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Einleitung 

Der Westgoten könig Alarich 11. erließ im Jahre 506 ein Gesetzbuch für die 
provinzialrömische Bevölkerung seines Herrschaftsgebiets, in dem er das 
römische Recht seiner Zeit zusammenfassen ließ.! Das Werk, das wir heute 
Lex Romana Visigothorum (LRV) nennen, wertet hauptsächlich den Codex 
Theodosianus (CT) vom Jahre 438 und die anschließende Novellengesetzge-
bung aus. Es enthält aber auch, wiewohl bescheideneren Umfangs, eine Epi-
tome der Institutionen des Gaius (GE)2 und die meisten der auf uns gekom-
menen Paulussentenzen (PS). Die Bezeichnung Paulussentenzen hat sich nicht 
nur für die einzelnen Sätze, sondern auch für die ganze Schrift eingebürgert, 
die fälschlich dem Spätklassiker Paulus zugeschrieben wurde. In Wirklichkeit 
entstand sie im sehr späten 3. Jh. in Afrika.3 Die LRV schließt mit zwei Aus-
zügen aus den Codices Gregorianus (CG) und Hermogenianus (CH) und 
einem Papinianresponsum. Beide Konstitutionensammlungen, die später auch 
kurz Gregorianus und Hermogenianus genannt wurden,4 sind ebenfalls ins 
späte 3. Jh. zu datieren, und zwar wurde der CG im Jahre 291, der CH im 
Jahre 295 abgeschlossen und wohl alsbald veröffentlicht.5 Aus dem CG über-
führte man in die LRV nur dreiundzwanzig Reskripte und aus dem CH ganze 
zwei. Die beiden CH-Reskripte und zehn CG- Reskripte sind mit einer Inter-
pretatio versehen. Solche Erläuterungen finden sich auch bei den zuvor 
genannten Quellenauszügen mit Ausnahme der GE. Die CG- und CH-Inter-
pretationen sind, übrigens die zugrundeliegenden Codexexzerpte genausowe-
nig, noch nie zusammenhängend untersucht worden. Wir wollen uns dieser 
Aufgabe unterziehen. Freilich beschränken wir uns dabei nicht auf die Frage 
nach ihrem Verfasser und dessen örtlicher und zeitlicher Eingrenzung. Der 
Umstand, daß die Interpretatio klassische6 Rechtstexte erläutert, verspricht 
auch Aufschluß über den Inhalt des spätantiken römischen Rechts. Wie gehen 

1 Vgl. zuletzt Lambertini 1990: Hf. 
2 Der Liber Gaii. 
3 Hierzu zuletzt Liebs 1989: 230ff. 
4 Vgl. CH 1 und IT 1,4,3; weitere Nachweise bei Liebs 1987, Italien: 136 u. 138. 
5 Liebs 1987, Italien: 134 ff. 
6 CG 11,1 vom 12. Juni 205 ist das älteste Reskript, CH 1 vom 7. April 294 das jüng-

ste. Die erste Hälfte des 3. Jhs. bezeichnet man als "spätklassisch", statt aller Kunkel 
1985: 113. Die zweite charakterisiert man als "epiklassisch", so Wieacker 1988: 23f., 
oder "frühnachklassisch", wie Kaser 1975: 19. Auf jeden Fall sieht die h. M. die klassi-
sche Tradition bis zur Abdankung Diokletians gewahrt, vgl. Wieacker 1988: 24, Kaser 
1975: 3, bes. 18f. und Kunkel 1985: 115. 

2 Kreuter 



18 Einleitung 

die Paraphrasen auf ihre Vorlagen ein? Deuten sie sie inhaltlich um? Miß-
verstehen sie sie gar? Oder stehen sie auf dem Standpunkt des klassischen 
Rechts? Wieviel Verständnis und Fachwissen verrät die Interpretatio? 



Erstes Kapitel 

Der Gregorianusinterpret 

§ 1 Stilistische Einheit der IG 

Drei Stilmerkmale ziehen sich wie ein roter Faden durch die zehn Einzel-
erläuterungen zum CG-Auszug. Es sind dieselben, die schon Conratbei seiner 
Begutachtung der Sentenzeninterpretatio auffielen.! 

Jede Interpretatio enthält mit Ausnahme von IG 6,2, die eine Verweisung 
ausspricht, mindestens einen Bedingungssatz.2 Sofern der Grundtext diesen 
Satzbau nicht befolgt, sondern sich in Haupt- und Relativsatz gliedert, formt 
der Interpret den Relativsatz in einen si-Satz um. Das erhellt bereits der Ver-
gleich von CG 1 mit seiner Interpretatio: "Transactionis placitum ab eo interpo-
situm, cui causae actionem, non decisionem litis mandasti, nihil petitioni tuae 
derogavit. " IG 1 ersetzt das Relativpronomen cui durch die Konjunktion si: 
"Si quando pü mandatum procurator litis fuerit institutus et de compositione 
causae in ipso mandato nihil continetur adscriptum, litigare potest, componere 
penitus non praes~~at." Genauso verfährt IG 2 S. 2 mit CG 2 S. 2, inde~ sie 
das relativische quae sponsae adfinitatis contrahendae causa a minore donantur 
durch si quid minores pro coniunctione matrimonii sponsalicia largitate dona-
verint aufgreift. Die bewährte Umformulierung begegnet erneut in der Einlei-
tung von IG 4: Vorbild von Si pater pro filia dotem tradiderit aut certe genero 
pro ipsa dote fecerit cautionem vel se promissionis vinculo obligaverit ist CG 4,1 
Dos, quae a patre nubenti filiae data est aut in obligatione constituta. 

Außerdem verallgemeinert der Interpret den konkreten Sachverhalt.3 Wo 
der Kaiser den Bittsteller persönlich angeredet hatte,4 bezeichnet der Inter-
pret die Personen in ihrer rechtlichen Rolle oder gebraucht schlicht ein unbe-
stimmtes Personalpronomen.5 

1 Conrat 1907, Paulus: 54ff. 
2 IG 1 S. 1 u. 2; IG 2 S. 2; IG 3; IG 4 S.l; IG 6,1 S. 1 u. 2; IG 7 S. 1 u. 2; IG 8,1; IG 

8,2 S. 2; IG 10 S. 3 u. 4. Für die IP vgl. neben Conrat 1907, Paulus: 54f., auch Schellen-
berg 1965: 37. 

3 Hierzu Conrat 1907, Paulus: 56. 
4 Vgl. CG 1, CG 2, CG 4,1 u. 2, CG 7,1 u. 2, CG 8,1 u. 2. 
5 IG 2 minores, IG 4 pater pro filia, IG 7 maritus aut alia quaecumque persona, IG 

8,1 quis. 

2* 
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